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Das SGB IX gilt als Arbeitsschutzrecht grundsätzlich für alle Arbeitsverhältnisse, 
die dem deutschen Recht unterworfen sind. Allerdings ist auch im Arbeitsrecht  
zu berücksichtigen, dass den Kirchen in Art. 137 Abs. 3 WRV, Art. 140 GG das  
verfassungsrechtliche Selbstbestimmungsrecht garantiert wird und kirchliche 
Arbeitgeber deshalb möglicherweise an bestimmte Regelungen des Arbeitsrechts 
nicht gebunden sind. Die Arbeit untersucht in diesem Kontext, inwieweit der staat-
liche Gesetzgeber durch das SGB IX als Arbeitsschutzrecht den Kirchen mitbe-
stimmungsrechtliche Vorgaben machen kann bzw. inwieweit die Kirchen solche 
mitbestimmungsrechtlichen Regelungen selbst getroffen haben. Hierzu wird 
zunächst das Verhältnis des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts zum öffentlich -
rechtlichen Arbeitsschutzrecht grundsätzlich und zum SGB IX im Besonderen ana-
lysiert. Im Anschluss wird auf die Behandlung Schwerbehinderter im kirchlichen 
Arbeitsrecht eingegangen und auf die Frage der konkreten Anwendbarkeit mitbe-
stimmungsrechtlicher Regelungen des SGB IX im kirchlichen Bereich. Wesentliche 
Beteiligungsrechte der kollektiven Interessenvertretungen im SGB IX werden 
abschließend einzeln untersucht.
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EINLEITUNG

Am 31.12.2009 lebten in Deutschland insgesamt 7,1 Millionen
schwerbehinderte Menschen. 1 Als grundrechtlich garantierter Sozialstaat
strebt Deutschland in seinem Handeln stets soziale Gerechtigkeit und
soziale Sicherheit an, um die Teilnahme aller an den gesellschaftlichen
Entwicklungen zu gewährleisten. Schon aus dieser Staatszielbestimmung
sowie aus dem in Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG verankerten Benachteiligungs-
verbot behinderter Menschen ergibt sich für den Staat die Aufgabe, die
Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe Schwerbehinderter am
Leben in der Gesellschaft zu fördern. Schwerbehinderte Menschen
unterliegen deshalb vor allem im Arbeitsleben, einem sehr wichtigen
Baustein unseres gesellschaftlichen Lebens, einem speziellen Schutz.
Dieser Schutz ist im 9. Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB IX) verankert
und ist Teil des sozialen Arbeitsschutzrechts. Darin sind beispielsweise
spezielle Pflichten für die Arbeitgeber festgelegt, wie etwa die
angemessene Beschäftigung und Förderung von schwerbehinderten
Arbeitnehmern zur optimalen Weiterentwicklung ihrer Kenntnisse,
gem.§ 81 Abs. 4 S.1 Nr. 1 SGB IX. 2 Auch eine eigene Interessen-
vertretung, die Schwerbehindertenvertretung sowie verschiedene
kollektive Mechanismen, die die innerbetriebliche Mitbestimmung
betreffen, sind vorgesehen. Insgesamt haben schwerbehinderte Menschen
somit in arbeitsrechtlicher Hinsicht eine gewisse „Sonderrolle“ inne.

Einer der größten Arbeitgeber Deutschlands ist die verfasste Kirche und
ihre Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie. Bereits 2005 wurde die
Zahl der in der Kirche und ihren Einrichtungen Beschäftigten auf
insgesamt 1,83 Millionen geschätzt – Tendenz steigend.3 Aufgrund ihres
verfassungsrechtlich gewährleisteten Selbstbestimmungsrechts spielt auch
die Kirche selbst in rechtlicher Hinsicht eine gewisse „Sonderrolle“. 4

Dieses Recht findet seine Grundlage in Art. 137 Abs. 3 der Weimarer
Reichsverfassung (WRV), der durch Art. 140 GG in das Grundgesetz
inkorporiert ist und dadurch bis heute seine Gültigkeit behalten hat.

1 Vgl. Statistik des Statistischen Bundesamts im Statistischen Jahrbuch 2011, S. 235.
2 Besgen, Schwerbehindertenrecht, Rn. 52.
3 Frerk; Publik Sonderausgabe Arbeitsplatz Kirche, abgerufen unter http://gesundheit-

soziales.bawue.verdi.de/tarifinfos/kirchen/data/2005-12_Sonderausg_publik.pdf, vom
16.12.2005, am 20.7.2009.

4 Richardi: Arbeitsrecht in der Kirche, § 1 Rn. 16.
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Danach kann die Kirche ihre „eigenen Angelegenheiten“ selbständig
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes regeln. Sie hat
deshalb auch das Recht, eigene Regelungen in Bezug auf das Arbeitsrecht
zu setzen. 5 Man spricht dabei auch von einer arbeitsrechtlichen
Regelungs-autonomie.6 Anhand dieser Besonderheiten wird die religiöse
Intention der Kirche im Sinne ihres Selbstverständnisses sichergestellt.7

Im kollektivarbeitsrechtlichen Bereich hat die Kirche auf der Basis des
Selbstbestimmungsrechts gem. Art. 140 GG i.V.m. Art. 137
Abs. 3 S. 1 WRV großteils eigene Regelungen geschaffen, wie etwa im
Rahmen der innerbetrieblichen Mitbestimmung die Rahmen-MAVO. Das
staatliche Betriebsverfassungsgesetz ist nach § 118 Abs. 2 BetrVG auf
Religions-gemeinschaften nicht anwendbar. 8 Hat sich die Kirche auf
individualrechtlicher Ebene bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses
der Privatautonomie bedient, so gelten auch für sie die Bestimmungen des
weltlichen Arbeitsrechts. Allerdings sind diese für die Kirche im Lichte
des Selbstbestimmungsrechts auszulegen. Den Kirchen ist also im Bereich
des Arbeitsrechts ein eigener Weg zur Gestaltung des kirchlichen Dienstes
und seiner arbeitsrechtlichen Ordnung in der von ihrem Selbstverständnis
gebotenen Form offenzuhalten.9 Sie sind dabei aber an die Schranken des
für alle geltenden Gesetzes i.S.v. Art. 137 Abs. 3 WRV gebunden, die sich
in den Grundprinzipien der Rechtsordnung, dem Willkürverbot, den guten
Sitten, dem „ordre public“ sowie eben den Arbeitsschutzgesetzen
konkretisieren.10

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie in der Kirche, als
bedeutendem Arbeitgeber in Deutschland der Schutz und die
gleichberechtigte Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
gewährleistet werden. Welche Regelungen sind anwendbar, vor allem im

5 BVerfG, NJW 1976, 2123.
6 a. A. Hammer, Kirchliches Arbeitsrecht, S. 172: dieser lehnt eine arbeitsrechtliche

Regelungsautonomie der Kirche von Grund auf ab. Seiner Ansicht nach haben
Religionsgemeinschaften keinen verfassungsrechtlichen Anspruch auf die Überlassung
staatlichen Arbeitsrechts zur eigenen Regelung, sondern sie können Arbeitsrecht nur
setzen, wenn ihnen der staatliche Gesetzgeber das aus eigenem Ermessen zur Regelung
überlassen hat.

7 Fischermeier, Festschrift für Richardi zum 70. Geburtstag, S. 877, 878.
8 Thüsing, Kirchliches Arbeitsrecht, S. 27.
9 Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 2 Rn. 44.
10 v. Campenhausen/de Wall, Staatskirchenrecht, S. 182.
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kollektivarbeitsrechtlichen Bereich, wenn beide rechtlichen
„Sonderrollen“ in der Arbeitswelt aufeinander treffen, also schwer-
behinderte Menschen als Arbeitnehmer und die Kirche als Arbeitgeber?
Kann es sein, dass hier eine Geltung des SGB IX als öffentlich-rechtliches
Arbeitsschutzrecht in allen Bereichen des kirchlichen Arbeitsrechts – auch
im kollektivarbeitsrechtlichen Bereich – erfolgen muss und aus Sicht der
jeweiligen Interessenvertretungen sogar vorteilhaft wäre? Oder kann die
Kirche hier eigene Regelungen setzen? Sind entsprechende kirchliche
Bestimmungen – vor allem im kollektivrechtlichen Bereich – auch
ausreichend vorhanden oder überwiegen diese die staatlichen Regelungen
gar in ihrer Reichweite? Es gilt also in dieser Arbeit zu klären, ob das
SGB IX als staatliches Arbeitsschutzrecht auch im kirchlichen Bereich
umfassend Anwendung findet und somit insgesamt ein für alle geltendes
Gesetz im Sinne des Art. 137 Abs. 3 WRV ist, oder ob die Kirche von der
Anwendbarkeit insbesondere hinsichtlich kollektivrechtlicher Regelungen
freigestellt ist bzw. inwieweit das SGB IX Auswirkungen auf den
kirchlichen Bereich hat. Im Zuge dessen ist darzulegen, ob der kirchliche
Gesetzgeber eigene kollektivrechtliche Regelungen in Bezug auf die
Behandlung Schwerbehinderter geschaffen hat und wenn ja, wie diese
ausgestaltet sind und inwiefern sie dieselben Tatbestände wie staatliche
Regelungen abdecken. Gegebenenfalls können an manchen Stellen
Rechtslücken im kirchlichen Bereich festgestellt und infolgedessen
Anregungen für weitere Regelungen gegeben werden.

Die Arbeit gliedert sich insgesamt in zwei Teile:

In Teil I wird das Verhältnis des kirchlichen Arbeitsrechts zum staatlichen
Schwerbehindertenarbeitsrecht als Teil des öffentlich-rechtlichen
Arbeitsschutzes beleuchtet. Dazu wird zuerst die Geltung des öffentlich-
rechtlichen Arbeitsschutzrechts im kirchlichen Bereich und die
Freistellung der Kirche von der Anwendbarkeit des Betriebsverfassungs-
gesetzes (BetrVG) mit seinen mitbestimmungs-rechtlichen Regelungen
analysiert. Anschließend wird die Anwendbarkeit des SGB IX als Teil des
sozialen Arbeitsschutzrechts im kirchlichen Bereich untersucht.
Insbesondere wird geprüft, ob die mitbestimmungsrechtlichen
Vorschriften des SGB IX im kirchlichen Bereich grundsätzlich
Anwendung finden oder ob auch in Bezug auf diese Regelungen eine
Freistellung anzunehmen ist - entsprechend der Freistellung im BetrVG.
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In Teil II der Arbeit wird dann die konkrete Behandlung
schwerbehinderter Menschen im kirchlichen Bereich dargestellt. Zunächst
werden individualarbeitsrechtliche Vorschriften des SGB IX und ihre
Besonderheiten im kirchlichen Bereich herausgestellt. Anschließend wird
geprüft, welche kollektivrechtlichen Institutionen und Mechanismen in der
Kirche auf Grundlage welcher Vorschriften vorgesehen sind und
inwieweit die Rechtslage insgesamt derjenigen im staatlichen Bereich
entspricht bzw. inwieweit eine Freistellung von der Anwendbarkeit
bestimmter SGB IX-Vorschriften anzunehmen ist. Dazu werden die
einzelnen Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen im Hinblick auf
die Behandlung Schwerbehinderter analysiert und damit ihre Umsetzung
und Reichweite im kirchlichen Bereich veranschaulicht. Gegebenenfalls
bestehende Rechtslücken im Vergleich zum staatlichen Recht werden
identifiziert und es gilt, den Umgang mit solchen, möglicherweise
bestehenden Lücken zu klären. Es ist ferner zu überlegen, ob und
inwieweit Anregungen gegeben werden können, welche Regelungen im
kirchlichen Bereich eingefügt werden sollten.

Insgesamt beschränkt sich die Arbeit auf die Erörterung der Thematik für
die katholische Kirche.
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TEIL I VERHÄLTNIS DES KIRCHLICHEN
ARBEITSRECHTS ZUM STAATLICHEN
SCHWERBEHINDERTENARBEITSRECHT

In diesem ersten Teil der Arbeit gilt es, das Verhältnis des kirchlichen
Arbeitsrechts der katholischen Kirche zum staatlichen Schwerbehinderten-
arbeitsrecht des SGB IX und somit das Zusammentreffen beider
„Sonderrollen“ im deutschen Recht zu untersuchen. Es ist also zu klären,
ob die Normen des SGB IX insgesamt im kirchlichen Bereich grund-
sätzlich Anwendung finden oder ob hier kirchliche Besonderheiten zu
beachten sind, die zu Abweichungen zum staatlichen Recht führen. Dazu
wird zunächst in Kapitel I das Verhältnis des kirchlichen
Selbstbestimmungsrechts zum öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutz im
Allgemeinen betrachtet und insbesondere das Verhältnis des kirchlichen
Selbstverständnisses zum BetrVG mit seinen mitbestimmungsrechtlichen
Regelungen veranschaulicht und geprüft. Denn auch das SGB IX ist Teil
des sozialen Arbeitsschutzrechts und beinhaltet mitbestimmungsrechtliche
Normen, die die Interessenvertretungen eines Betriebes in die Durch-
führung der Schutznormen mit einbeziehen. Welche Besonderheiten bei
der Anwendbarkeit der SGB IX-Regelungen im kirchlichen Bereich
bestehen – insbesondere bei mitbestimmungsrechtlichen Regelungen –
bzw. ob und warum der Kirche in diesem Bereich eigene Wege
offenzuhalten sind, gilt es deshalb im Anschluss in Kapitel II zu klären.
Dazu können aus der in Kapitel I enthaltenen Veranschaulichung des
Verhältnisses mitbestimmungs-rechtlicher Regelungen des BetrVG zum
kirchlichen Selbstbestimmungsrecht Rückschlüsse auf die Anwendung
mitbestimmungsrechtlicher SGB IX-Regelungen im kirchlichen Bereich
gezogen werden.
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Kapitel I VERHÄLTNIS DES KIRCHLICHEN SELBST-
BESTIMMUNGSRECHTS ZUM ÖFFENTLICH-
RECHTLICHENARBEITSSCHUTZRECHT

Wenn die Kirchen als Arbeitgeber auftreten, müssen sie sich grundsätzlich
auch an die Vorschriften des staatlichen Arbeitsrechts halten, solange sie
sich bei der Begründung des jeweiligen Dienstverhältnisses der staatlichen
Privatautonomie bedienen. 11 Wie es zu dieser allgemeinen Geltung des
staatlichen Arbeitsrechts kommt, bzw. ob und warum unter diesen
Grundsatz auch die Vorschriften des öffentlich-rechtlichen Arbeits-
schutzes fallen und diese somit auch im kirchlichen Bereich Anwendung
finden, ist in diesem Kapitel zu klären. Dazu werden zunächst der
historische Ursprung sowie die Grundlagen und Schranken des
verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungsrechts der Religions-
gemeinschaften in Gliederungspunkt A dargestellt. Danach gilt es, die
Entstehung und verfassungsrechtlichen Grundlagen des staatlichen
Arbeitsschutzrechts im Allgemeinen sowie des SGB IX als Teil des
sozialen Arbeitsschutzrechts vorzustellen. Unter Gliederungspunkt C wird
dann das Verhältnis beider vorangestellten Bereiche zueinander untersucht,
also des öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzrechts zum kirchlichen
Selbstbestimmungsrecht. Dabei wird ein besonderer Fokus auf
mitbestimmungsrechtliche, staatliche Regelungen und ihre Anwendbarkeit
im kirchlichen Bereich gelegt, was anhand der Anwendbarkeit des BetrVG
ausführlich behandelt wird.

A. Kirchliches Selbstbestimmungsrecht

Der Staat hat sein Verhältnis zu den Kirchen durch die Rezeption der
Kirchenartikel der Weimarer Reichsverfassung in Art. 140 GG
bestimmt. 12 Als Selbstbestimmungsrecht wird danach das Recht der
Religionsgesellschaften bezeichnet, ihre Angelegenheiten selbständig
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu
verwalten gem. Art. 137 Abs. 3 WRV. Träger dieses Selbstbestimmungs-
rechts sind alle Religionsgesellschaften ohne Rücksicht darauf, ob sie die
Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts genießen,

11 BVerfG vom 04.06.1985, 2 BvR 1703/83, 2 BvR 1718/83, 2 BvR 856/84; AP Nr. 24 zu
Art. 140 GG.

12 Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 1 Rn. 1.
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